
Form. 14d K

Einstellung des Konkurses

Über

ist durch Verfügung des vom

der Konkurs eröffnet, das Verfahren aber mit Verfügung des Konkursrichters am

mangels Aktiven wieder eingestellt worden.

Falls nicht ein Gläubiger bis zum die Durchführung des Konkursverfahrens

begehrt und für die Kosten desselben im Betrage von Fr. Vorschuss leistet, wird das Verfahren

als geschlossen erklärt.

Ort und Datum Konkursamt

0

8.96 8000 34705


